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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.12.1980

Norm

StVO §23 Abs6

StVO §73

Rechtssatz

Verp4ichtung, beim Abstellen eines Handwagens auf einer Markt4äche, somit auf einer Fläche, auf der mit ständigem

Fußgängerverkehr zu rechnen ist, in gleicher Weise Vorkehrungen zu tre<en, wie dies der Gesetzgeber im § 23 Abs 6

letzter Satz StVO beim Aufstellen unbespannter Fuhrwerke (- und um ein solches handelt es sich bei dem Handwagen)

auf der Fahrbahn zur Sicherung der Verkehrsteilnehmer vorgeschrieben hat.
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